Träger der Schulsozialarbeit

Für die Schulsozialarbeit ist es nicht unerheblich, unter welchen Trägerkonstellationen sie zukünftig stattfindet. Mit der Wahl eines Träger werden in der Regel sowohl die Dienst- und Fachaufsicht bestimmt als auch konzeptionelle und inhaltliche Prämissen gesetzt. Grundsätzlich sind drei verschiedene Trägerkonstruktionen für Schulsozialarbeit denkbar, die in der Praxis in noch differenzierterer Form anzutreffen sind:

1. Örtlicher Schulträger bzw. die Einzelschule

Sofern der Schulsozialarbeiter beim örtlichen Schulträger bzw. der Einzelschule angestellt ist, unterliegt er der Schulhierarchie. In der Regel liegt die Dienstaufsicht und zumeist auch die Fachaufsicht bei der Schule bzw. dem Schulträger. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt in der engen Einbindung der Schulsozialarbeit in den Arbeits- und Kooperationszusammenhang der Schule. Es gibt dadurch keinerlei Barrieren und Vorbehalte gegen einen engen Einbezug von Schulsozialarbeitern in unterrichtliche und außerunterrichtliche Arbeitszusammenhänge und Entscheidungsgremien. Ein Nachteil ist jedoch in einer möglichen Vereinnahmung und Unterordnung der Schulsozialarbeiter unter schulische Zwecke zu sehen. Es besteht die Gefahr, daß bei der Arbeitsgestaltung der Schulsozialarbeit schulische Anforderungen (Feuerwehrfunktion, Vertretung bei Unterrichtsausfall und Betreuungsdienste) im Vordergrund stehen und sozialpädagogische Ziele, Aufgaben und Arbeitsprinzipien in den Hintergrund treten. Aus fachlicher Sicht sollte daher unbedingt darauf geachtet werden, daß bei dieser Trägerkonstellation die Fachaufsicht aus der schulischen Hierarchie herausgelöst und an einen Träger der Jugendhilfe (z.B. das Jugendamt) delegiert wird.

2. Örtliches Jugendamt

Bei einer Anbindung der Schulsozialarbeit an das örtliche Jugendamt ist der Schulsozialarbeiter dessen Dienst- und Fachaufsicht unterstellt. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt in der engen Verbindung zwischen Schule und Jugendhilfe. Ein Nutzen für beide Seiten könnte sich vor allem dann erweisen, wenn die Sozialarbeiter verschiedener Schulen eine gemeinsame Beratungs-, Diskussions- und Fortbildungsgruppe unter Leitung eines Anleiters am Jugendamt bilden. Nachteile aus dieser Trägerkonstellation könnten sich zum einen daraus ergeben, daß einzelne Lehrer sich durch die Tätigkeit der Jugendhilfe am Ort der Schule kontrolliert bzw. indirekt kritisiert fühlen. Zum anderen könnten sich für das Jugendamt bei einer fehlenden Koordination mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) interne Abstimmungsprobleme ergeben. Zu prüfen wäre zudem, ob die Schulsozialarbeit aufgrund der bedingten Vorrangstellung freier Träger in der Jugendhilfe nicht aus der öffentlichen Trägerschaft entlassen werden müßte.

3. Freier Träger der Jugendhilfe

Bei der Anbindung der Schulsozialarbeit an einen freien Träger kommen verschiedene Konstellationen in Betracht. Freie Träger der Jugendhilfe können:
a) ein etablierter Wohlfahrtsverband (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden),
b) ein Jugendverband (z.B. Evangelische Jugend Deutschlands, Feuerwehrjugend, Sportjugend, Deutscher Pfandfinderbund, Gewerkschaftsbund) oder
c) ein kleiner, örtlicher bzw. sogar für die Schulsozialarbeit initiierter Träger (z.B. eingetragener Verein, Elterninitiative, Schulverein etc.) sein.
Vorteilhaft können bei großen wohlfahrts- und jugendverbandlichen Trägern deren fachliche Erfahrungen und Kompetenzen in verwandten Arbeitsfeldern sein. Sie verfügen zudem bei Konflikten mit der Institution Schule über einen großen (fach-)politischen Einfluß. Kleine Träger bringen demgegenüber ein besonderes freiwilliges Engagement, zum Teil gute Beziehungen zum örtlichen Umfeld der Schule sowie eine größere Flexibilität ein. Von besonderem Vorteil sind hier gemeinwesenorientierte Träger, die Erfahrungen mit der Mobilisierung des sozialen Umfeldes einer beteiligten Schule aufweisen können. Der Nachteil kleinerer Träger könnte in ihrer strukturellen Schwäche in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht liegen, was der langfristigen Absicherung und Stabilität der Schulsozialarbeit abträglich wäre.

4. Resümee

Grundsätzlich läßt sich keine Trägerkonstellation eindeutig favorisieren. Die Wahl eines möglichen Trägers von Schulsozialarbeit sollte daher in erster Linie aufgrund seiner fachlichen Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Schulsozialarbeit erfolgen. Dies bedeutet, daß der Träger in der Lage sein muß:

· die Schule und die Lehrer über das Thema Schulsozialarbeit zu informieren und sie entsprechend vorzubereiten,

· für angemessene materielle und räumliche Rahmenbedingungen für die Schulsozialarbeit in der Schule zu sorgen,

· die Voraussetzungen für einen eigenständigen Auftrag ohne Unterordnungs- bzw. Abhängigkeitsverhältnisse am Ort der Schule zu schaffen bzw. zu verwirklichen,

· eine kontinuierliche fachliche Beratung der Schulsozialarbeiter und Unterstützung bei Problemen und Konflikten in der Schule bereitzustellen,

· eine berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung, einen Austausch sowie eine Supervision der Schulsozialarbeiter abzusichern.

Als günstig haben sich bei der Initiierung von Projekten der Kooperation von Jugendhilfe und Schule Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Träger, der Schule, dem Schulträgers und dem Jugendamt herausgestellt. Bei der Stabilisierung der Projektarbeit sind darüber hinaus regelmäßige Arbeitsgespräche zwischen Träger, der Schule und dem Schulsozialarbeiter (z.B. schulinterne Arbeitskreise oder regionale Arbeitsgemeinschaften) förderlich.
